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Auch 
Mitglied 
werden! 
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Informationen undÜberblick

Erfahrungsaustausch und Kooperation

Sichtbarkeit des Engagements

Was ist das Angebot des NETZWERKs?
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Unser Angebot
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Informationsmaterialien



Überblick über die Förderlandschaft

NEU seit 
September 

2020!

www.nuif.de/service/klickpfad-
foerdermoeglichkeit



Ausprobieren 
& 

weitersagen!



Die nächsten Webinare

Exklusiv für 
NETZWERK-
Mitglieder

19. Januar 2021
Herausforderungen bei der Beschäftigung Geflüchteter in ländlichen 
Räumen



Sie zuerst!
Teilen SieIhre Erfahrungen mit 
anderen Betrieben



Teilen Sie gerne Ihre Erfahrungen aus der Praxis

Teilen Sie
gerne Ihre 

Erfahrungen 
mit uns im 

Chat!

Wie gestaltete sich die 
Zusammenarbeit mit der 

Ausländerbehörde?

Mit welchen bürokratischen 
Hürden/Schwierigkeiten 

hatten Sie zutun?
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Das neue Duldungsgesetz (§60 a-d AufenthG)
¶Im Rahmen des neuen Migrationspaketes(Ä60a Absatz 2 Satz 3): 

Einem Ausländer kann eine Duldung erteilt werden, wenn dringende humanitäre 
oder persönliche Gründeoder erhebliche öffentliche Interessen seine 
vorübergehende weitere Anwesenheit im Bundesgebiet erfordern.

¶Die Ausbildungsduldungwurde spezifiziert & in einigen Details neu geregelt         
(Ä60c AufenthG).

Eine Duldung im Sinne von Ä60a Absatz 2 Satz 3 ist zu erteilen, wenn der 
Ausländer in Deutschland als Asylbewerber eine

a) qualifizierte Berufsausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder

b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem staatlich anerkannten oder 
vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat.

Ä

https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__60c.html
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Das neue Duldungsgesetz (§60 a-d AufenthG)

¶5ƛŜ 5ǳƭŘǳƴƎ αƭƛƎƘǘάΥ Duldung mit ungeklärter Identität (Ä60b AufenthG).

¶Die Beschäftigungsduldungwurde neu geschaffen (Ä60d AufenthG).

Infos auf unserer Website

Ä
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Die Ausbildungsduldung im Überblick

Zweck der Ausbildungsduldung:
Unternehmen und Geflüchtete bekommen Rechtssicherheit über den Aufenthalt des Geflüchteten 
für die Ausbildung sowie für zwei Jahre anschließender Beschäftigung im Ausbildungsberuf:
3+2 Regelung α{ǇǳǊǿŜŎƘǎŜƭά ȊǳǊ !ǳŦŜƴǘƘŀƭǘǎŜǊƭŀǳōƴƛǎ (§ 19d AufenthG).

Zielgruppe für die Ausbildungsduldung:
Geflüchtete können die Ausbildungsduldung in Anspruch nehmen, wenn sie eine staatlich 
anerkannte qualifizierte Berufsausbildung aufnehmen/absolvieren ODER eine qualifizierte staatlich 
anerkannte Assistenz- oder Helferausbildung aufnehmen/absolvieren, die anschlussfähig an einen 
Engpassberuf ist UND für die eine Ausbildungsplatzzusage vorliegt.

Zuständigkeit für die Ausbildungsduldung:
Die Ausbildungsduldung beantragt der Geflüchtete bei der Ausländerbehörde. Ihre zuständige 
Ausländerbehörde finden Sie hier: http://webgis.bamf.de/BAMF/control

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/32-2/die-ausbildungsduldung/
https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/__19d.html
http://webgis.bamf.de/BAMF/control
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Wie läuft die Ausbildungsduldung ab?Ausnahme: Ausbildung 
bereits im Asylverfahren 

begonnen

https://www.unternehmen-integrieren-fluechtlinge.de/32-2/die-ausbildungsduldung/

